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DAS IMPERIUM ROMANUM





I)	Entstehung


Die Geschichte des römischen Reiches beginnt mit der Gründung der Stadt Rom um 753 v. Chr.


Von diesem Zeitpunkt an stieg Rom durch Expansion in relativ kurzer Zeit zur Weltmacht auf. Am Ende des 1. Punischen Krieges erstreckte sich das Reich nicht nur über Italien, sondern auch über Sizilien, Sardinien und Korsika. Zu Beginn der Kaiserzeit zählte auch fast der gesamte Mittelmeerraum zum Imperium Romanum. Das Ritual des bellum iustum ist wohl nur einer von vielen Gründen, warum Rom zur Weltmacht aufstieg. “Bellum Iustum” stellt eine besondere Form dar, einem anderen Volk den Krieg zu erklären. Hierbei muß ein Gesandter eine Binde um den Kopf legen. Wenn er an das Gebiet des betreffenden Volkes gelangt, muss er eine spezielle Formel sprechen. An diese Formel schließen jeweils die Forderungen an das Volk an. Es folgt ein weiterer Text, der an Jupiter gerichtet ist und diesen als Zeugen kennzeichnet. Derselbe Spruch folgt, wenn er auf den ersten Mann innerhalb des Gebiets trifft, das erste Tor und den Marktplatz erreicht. Nach 33 Tagen wird dem Volk der Krieg erklärt, wenn vor dem Ablauf dieser Frist das Geforderte nicht erfüllt wurde und der Senat sich einverstanden erklärt. Auch dies geschieht wieder mit einer gesprochenen Formel.








II)	Verwaltung





1.)	Königtum





König:


Der König hat seinen Ursprung aus etruskischer Zeit. Ihm war eine hohe Stellung über seine Untertanen sicher, was durch eine Anzahl von Symbolen bekräftigt wurde. Zu diesen Symbolen gehörte das Beil irn Rutenbündel, das von 12 Liktoren (Amtsdiener) vorangetragen wurden, das Purpurgewand und der goldene Lorbeerkranz. Zu seinen Aufgaben gehörten die Staatsleitung, die Heeresführung und sakrale Tätigkeiten.








Senat:


Darunter versteht man den Ältestenrat. Es ist anzunehmen, dass dieser aus den 100 Oberhäuptern der Adelsfamilien gebildet wurde. Die Senatoren (patres conscripti) hatten das Amt ihr Leben lang. Ihre Aufgabe bestand darin, den König zu beraten, von dem sie auch einberufen wurden.


Interregnum: Aus den Reihen der Senatoren wurde ein lnterrex bestimmt, der für 5 Tage sämtliche königliche Funktionen übernahm. Meist folgten noch zwei weitere Interreges, bevor endgültig ein König bestimmt wurde. Auf diese Weise war eine Erbmonarchie ausgeschlossen.








Curienversammlung:


Dies bedeutet eine Einteilung des Volkes in drei Tribus (Tities, Ramnes, Luceres) zu je zehn Curien, die nach Wohnsitzen eingeteilt waren. Die Curien hatten einen religiösen, politischen und militärischen Charakter. So waren sie ein religiöser Verband mit Versammlungslokalen und eigenen Festen (sacra publica). Politisch gesehen waren sie eine Einteilung der Volksversammlung (comitia curiata), die aber hauptsächlich nur über familienrechtliche Angelegenheiten entschied. Militärisch war das Volk pro Curie in 100 Mann Fußvolk und 10 adelige Reiter eingeteilt. Die Aufsicht über das Fußvolk hatte ein Centurio, die über die Reiterei ein Decurio. Die Gesamtleitung eines Tribus unterstand einem Tribun.








2.)	Republik





Konsuln:


Als Nachfolger des Königs kamen zwei Konsuln, die die Machtsymbole des Königs weiter in Anspruch nahmen. Voraussetzung um Konsul zu werden, war ein Mindestalter von 43 Jahren und eine 12-jährige Mitgliedschaft im Senat. Gewählt wurden die zwei gleichgestellten Amtsgenossen (Kollegialität) in den Zenturiatkomitien. Ihr Amt dauerte ein Jahr (Annuität). Zu ihren Aufgaben gehörte die Führung der Staatsgeschäfte (Einberufung des Senats) und die Kriegsführung. Hierbei hatte jeder Konsul bei getrennten Einsatzbereichen die volle Macht über sein Heer, bei gemeinsamer Heeresführung wechselte der Oberbefehl täglich. Priesterliche Funktionen wurden auf den Rex Sacrorum übertragen. Die Macht der Konsuln konnte nur von den Senatoren und den Volkstribunen eingeschränkt werden.








Diktatur:


In Notzeiten im Krieg konnte von den Konsuln ein sogenannter Diktator ernannt werden. Seine Amtszeit war auf sechs Monate beschränkt. Anstatt eines ranggleichen Amtsgenossen ernannte er einen Führer für die Reiterei (magister equitum). Die Einspruchsrechte des Senats und der Volkstribunen trafen auf ihn nicht zu. Die Bürgerfreiheit konnte in der Diktatur nicht gewährleistet werden.








Prätur:


Das Mindestalter für die Prätur beträgt 40 Jahre. Sie entstand im Laufe der Ständekämpfe. Die Macht der Prätoren war begrenzt. Der Prätor führte Aufsicht über die Rechtsprechung innerhalb der Stadt (praetor urbanus). Im Falle eines Krieges war er der ständige Vertreter des Konsul. Im Laufe des 3. Jh. kam der sogenannte praetor peregrinus hinzu, dessen Aufgabe die Rechtsprechung zwischen Bürgern und Nichtbürgern war. Ab 227 v. Chr. folgten noch zwei weitere Prätoren, die für die Provinzen Sardinien und Sizilien zuständig waren. Gewählt wurden die Prätoren in den Comitia centuriata. Die Intercessio oder das Veto-Recht hatten auf sie keine Auswirkung.








Ädile / kurulische Ädile:


Dieses Amt war den Plebejern vorbehalten. Ursprünglich waren die Ädile die Verwalter des Tempels der Dreieinigkeit (Ceres, Liber, Libera) und Helfer der Volkstribunen. Ansonsten waren sie zuständig für die Aufsicht von Straßen, Schenken, Wasserleitungen und öffendlichen Bädern. Ihnen unterlag die Marktaufsicht und der Ablauf der Spiele.


Nach den Ständekriegen entstand die kurulische Ädilität. Dieses Amt hatte eine richterliche Funktion. Sowohl Patrizier als auch Plebejer konnten dieses Amt bekleiden.








Quästor:


Mindestalter 30 Jahre. Die Quästoren wurden von den Konsuln, später in den Tributkomitien ernannt. Ihre wichtigste Aufgabe war die Verwaltung der Staatskasse (aerarium). Im Kriegsfall mussten sie die Konsuln begleiten, wobei sie hier für die Kriegskasse verantwortlich waren und gegebenenfalls die Feldherrn vertraten. Im 3. Jh. wuchs ihre Anzahl um vier Quästoren. Diese waren für die Flotten und Provinzen zuständig.








Volkstribunen (tribuni plebis):


Die Volkstribunen waren ein zehnköpfiges Kollegium (anfangs nur zwei), das in der Volksversammlung (concilium plebis) gewählt wurde. Sie galten als unverletzlich (sakrosankt), was durch die plebejischen Götter gewährleistet wurde. Sie hatten das Recht, plebejische Bürger gegen Ungerechtigkeiten der adeligen Beamten zu schützen (ius auxilium ferendi et ius intercedendi). Der Volkstribun stellte sich sozusagen zwischen den Plebejer und den betreffenden Beamten. Diesen konnte er damit seine Zwangsgewalt nehmen. Für ein solches Unternehmen mussten sich alle zehn Volkstribunen einig sein.








Zensur:


Die zwei Zensoren wurden alle fünf Jahre für 18 Monate in den comitia centuriata gewählt. Sie entstammten dem Kreis der ehemaligen Konsuln. Ihr Ressort war die Einteilung der Bürger in Bezirke und Zenturien. Auch mussten sie sich um das Einhalten der guten Sitten kümmern. Sie überwachten den Staatshaushalt und ab dem 4. Jhd. ernannten sie die Mitglieder des Senats.








Senat:


Seit den Ständekämpfen waren hier auch Plebejer vorhanden. Sie wurden erst von den Konsuln, später von den Zensoren ernannt. Die Einberufung des Senats erfolgte durch Konsuln, Prätoren oder Volkstribunen. Wie auch im Königtum hatte er nur eine beratende Funktion; dennoch hatten seine Beschlüsse (senatus consulta) aufgrund seines hohen Ansehens praktisch Gesetzeskraft. Wichtig war er vor allem für die Außenpolitik, in Kriegs- und Heeresführung und in der Religion. Ferner hatte er eine Kontrollfunktion in der Verwaltung der Provinzen und in der Münzprägung.








Volksversammlung (comitia):


Grundsätzlich gab es drei verschiedene Arten von Volksversammlungen, die von den obersten Magistraten einberufen werden konnten. Alle erwachsenen männlichen Bürger waren nach verschiedenen Kriterien eingeteilt (curiae, centuriae, tribus). Eine weitere Versammlung war nur für Plebejer eingerichtet worden. Bei Abstimmung, z.B. bei der Gesetzgebung, Wahlen und Gerichtsbarkeit, besaß jede der drei Einheiten eine Stimme. Die Wahl erfolgte lange Zeit in offener Weise, ab der Hälfte des 2. Jhd. war sie geheim. Schließlich existierten noch die contiones, deren Funktion die Information der Bürger war








Kuriatkomitien (comitia curiata):


Sie ist wohl die älteste Art der Einteilung, aber auch relativ bedeutungslos. Die Bürger waren in Geschlechterverbände (curiae) eingeteilt, die die in den Zenturiatkomitien gewählten Magistrate bestätigten. Außerdem befassten sie sich mit familienrechtlichen Problemen.








Zenturiatkomitien (comitia centuriata):


Das Volk war hier in fünf Steuerklassen mit insgesamt 193 Centurien (=Stimmen) aufgeteilt. Die ersten zwei Klassen setzen sich aus der Reiterei (equites) mit 18 Centurien und den Fußsoldaten (pedites) mit insgesamt 170 Centurien zusammen. Die restlichen Klassen bestanden aus einer Klasse Handwerker (fabri) mit zwei Centurien, einer Klasse Spielleute (conicines et liticines) mit ebenfalls zwei Centurien. Die letzte Klasse war die Klasse der Proletarier mit nur einer (!) Centurie.


Da die untersten Klassen den Großteil der Bevölkerung ausmachten, ist diese Einteilung eine extreme Benachteiligung für die Ärmeren. In den Zenturiatkomitien wurde über die oberen Magistrate abgestimmt. Es galt das Mehrheitsprinzip.


Tributkomitien (comitia tributa):


Die Einteilung erfolgte auch hier von den Zensoren nach Wohngebieten. Insgesamt gab es Ende des 3. Jhd. 35 Tribus, vier städtische und 31 ländliche. Gewählt wurden kurulische Ädilen und Quästoren.














Concilia plebis:


Diese Form der Volksversammlung war ebenfalls nach Tribus eingeteilt, aber nur für Plebejer offen. Man wählte hier die Ädilen und Volkstribunen. Die Beschlüsse der concilia plebis nannten sich plebiscita.








3.)	Prinzipat und Kaisertum





Die Provinzen wurden in zehn senatorische und sieben kaiserliche aufgeteilt. Trotzdem lag eine klare Machtverteilung zugrunde, denn nur in den kaiserlichen Provinzen waren Truppen vorhanden. Die Ämter der Republik blieben im Kaisertum grundsätzlich erhalten, verloren jedoch an Bedeutung. Außerdem erfolgten diverse Veränderungen. So gab es durchaus noch Konsuln, aber das Amt diente nur noch dazu, das eigene Ansehen aufzubessern. Pro Jahr wurden mittlerweile mehrere Konsulnpaare gewählt. Die beiden Konsuln, die am Anfang des Jahres gewählt wurden, hießen ordinarii, die Nachfolgenden suffecti. Das Mindestalter wurde auf 33 Jahre herabgesetzt. Ihre Zuständigkeit beschränkte sich auf die Präsentation der Senatssitzungen.


Der Senat, mittlerweile 600 Mitglieder, wurde zu einem regelrechten Beamtensenat umstrukturiert.


Die Beamten gehörten den Kaiserbeamten an. Oft wurden dem Volk vom Senat nur noch so viele Beamte für ein Amt vorgeschlagen, wie Amter vorhanden waren.


Die Prätoren verloren die Rechtsprechung an Angehörige des Kaisertums. 30 Jahre wurde zum Mindestalter. Den Prätoren wurde die Aufsicht über die Spiele übertragen.


Statt den Quästoren verwalteten zwei kaiserliche Präfekte die Staatskasse. Mindestalter: 25 Jahre.


Ähnliches passierte den Zensoren. Auch für sie wurden Beamte des Kaisertums eingesetzt. Sie mussten auch nicht mehr, wie in der Republik, erst Konsul gewesen sein.


Die Befugnisse der Volksversammlung, wie auch die der Volkstribunen, erloschen ganz.


Der Kaiser selbst hatte zwei sehr wichtige Rechte, die Beamtenwahl betreffend. Er konnte entweder vorgeschlagene Beamte auf ihre Würdigkeit prüfen, oder selbst Kandidaten empfehlen.








III)	Untergang





Für den Untergang des Imperium Romanum gab es mehrere Gründe. Zum einen ist hier die Schwäche der Reichsverteidigung zu nennen. Die Truppen, wohl zu unbeweglich, konnten sich an der Ostgrenze nicht gegen die Parther und später nicht gegen das neupersische Reich verteidigen. Das Gleiche traf im Norden auf die Alemannen und Markomannen zu.


Als Kaiser traten immer mehr Nichtrömer auf und auch die römische Bevölkerung bestand zu 80% aus Nichtrömern (212 n.Chr.: Constitutio Antoniniana von Kaiser Caracallas ( röm. Staatsbügerschaft für alle freien Reichsbewohner). Man kann also von einer zunehmenden Barbarisierung sprechen.


Wirtschaftlich war Italien sehr isoliert, der Handelsverkehr brach zusammen. Die Besteuerung war 
